Stadt Bramsche Vorlage WP 21-26/0836

Der Birgermeister Datum: 05.02.2026
FB 3 - Soziales, Bildung und Sport Verfasser/in: Starke, Philip
Beschlussvorlage
Offentl. Sitzung Abstimmungsergebnis
Beratungsfolge Sitzungsdatum (6/N) Dafur Dagegen Enthalt.
Ausschuss fir Schule und Ju-|03.03.2026 offentlich
gend
Verwaltungsausschuss 17.03.2026 nicht 6ffentlich
Rat 19.03.2026 offentlich
Betreff: Offentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabriick iiber die Wahrnehmung

und Finanzierung der Aufgaben zur ganztagigen Forderung von Kindern im Grundschulalter
nach dem Ganztagsforderungsgesetz

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bramsche ermachtigt Birgermeister Pahlmann zum Abschluss einer 6ffentlich-recht-
lichen Vereinbarung liber die Wahrnehmung und Finanzierung der Aufgaben zur ganztagigen Forde-
rung von Kindern im Grundschulalter nach dem Ganztagsforderungsgesetz mit dem Landkreis Osn-
abrick.

Sachverhalt / Begriindung:

Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht fiir Grundschulkinder ein bundesgesetzlicher Rechtsanspruch auf
ganztagige Betreuung nach dem Ganztagsforderungsgesetz (GaFoG). Dieser Anspruch wird (iber eine
Anderung des § 24 Sozialgesetzbuch VIIl umgesetzt. Die Verantwortung fiir die Aufgabenerfiillung liegt
beim Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe, dem Landkreis Osnabriick.

Der Landkreis Osnabriick beabsichtigt, die Durchfiihrung der ganztagigen Férderung von Kindern im
Grundschulalter — einschlieRlich der Ferienbetreuung — auf die kreisangehorigen Kommunen zu tber-
tragen. Die in der Anlage beigefligte offentlich-rechtliche Vereinbarung (6rV) regelt die Einzelheiten
dieser Aufgabeniibertragung.

Wesentliche Inhalte der 6rV sind:

- Ubertragung der operativen Aufgaben auf die Kommunen; ausgenommen bleiben Planungs-
verantwortung sowie Qualitatsentwicklung und -sicherung

- Regelungen zur Erhebung von Elternbeitragen im Rahmen der Ferienbetreuung

- Konkretisierung der Aufgabenbeschreibung einschlieBlich Bestimmungen zu Rechtsstreitigkei-
ten

Der Entwurf der 6rV enthélt zudem eine Finanzierungsregelung: Landkreis Osnabriick und kreisange-
horige Kommunen tragen gemeinsam die Uber die Landesfinanzierung hinausgehenden Kosten. Die
Kostenverteilung erfolgt auf Grundlage eines Basisbetrages von 6,5 Mio. Euro. Der Basisbeitrag kann
friihestens im Jahr 2029 angepasst werden. Fiir das Jahr 2026 wird der Betrag anteilig fur flinf Monate
bericksichtigt, ab 2027 fiir ein volles Kalenderjahr.

50 % des Basisbetrags werden vom Landkreis auf die Kommunen verteilt. Der Verteilungsschlissel
sieht Folgendes vor:
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- Der vom Landkreis Osnabriick zu tragende Anteil wird durch die Gesamtzahl der Betreu-
ungstage aller im schulischen Ganztag gemeldeten Schiilerinnen und Schiiler (SuS) geteilt. Der
daraus resultierende Betrag pro Betreuungstag bildet die Grundlage fiir die Ausschiittung an
die Kommunen.

- Die Hohe des kommunalen Zuschusses ergibt sich aus der Summe der Betreuungstage aller in
der jeweiligen Kommune gemeldeten SusS.

- Malgeblich ist jeweils der Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres.

Der anliegende Entwurf der 6rV ist von allen Vertragspartnern zu beschliefen und zu unterzeichnen.
Aus den politischen Beratungen kdnnten sich redaktionelle Anderungen oder inhaltliche Konkretisie-
rungen ergeben. Blrgermeister Pahlmann soll daher dem Grunde nach erméchtigt werden, die 6rV
mit dem Landkreis Osnabrick abzuschlieRen. Die 6rV soll mit Wirkung zum 01.08.2026 in Kraft treten.

Finanzielle Auswirkungen

Nach aktueller Prognose belduft sich der auf die Stadt Bramsche entfallende jahrliche Ausschittungs-
betrag auf ca. 240.000 €, fir das Jahr 2026 anteilig ca. 100.000 €. Zu beachten ist, dass sich die Ge-
samtzahl der Betreuungstage im Landkreis Osnabriick aufgrund der Ausweitung des Angebotes erho-
hen wird. Die Erhéhung wird in den einzelnen Kommunen unterschiedlich stark ausfallen. Da in der
Stadt Bramsche bereits ein vergleichsweises hohes Ganztagsangebot vorgehalten wird, wird es prog-
nostisch im Vergleich zu anderen Kommunen zu einer geringeren Erhéhung der Betreuungstage kom-
men. Daher kénnte sich eine Verringerung des Ausschiittungsbetrages ergeben.

Im Haushaltsplan 2026 wurden keine Ertrage eingeplant. Der Abschluss der 6rV fihrt zu Mehrertragen
in Héhe von voraussichtlich 100.000 € im Teilhaushalt 3 unter 24301-3142000. In den folgenden Jahren
wird ein entsprechender Ansatz bei den Haushaltsplanungen bertcksichtigt.

Anlagenverzeichnis:
orV Ganztag

Seite 2 von 2



	ref_voname
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

